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Gemeinderat     

01.02.2016     

GR 2016/01     

 

 Geschäftsstelle Gemeinderat 

 Schriftführerin: Ulrike Engele 

 

 

 

Ergebnisprotokoll Gemeinderat 
01.02.2016, Nr. GR 2016/01 
 

 
Öffentlich 

1. Mitteilungen des Oberbürgermeisters 

  

Beratungsergebnis: bekanntgegeben 

 

 

Ergebnis: 

 

s. Niederschrift 

 

2. Bekanntgabe von Beschlüssen aus nicht öffentlicher Sitzung 

  

Beratungsergebnis: bekanntgegeben 

 

 

Ergebnis:: 

 

s. Niederschrift 

 

3. Einwohnerfragestunde 
- gegen 18 Uhr 

  

Beratungsergebnis: stattgefunden 

 

 

Ergebnis: 

 

Es wurden keine Fragen gestellt. 
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4. Grunderwerb für den Ausbau bzw. Neubau eines Gehweges am östlichen Fahr-
bahnrand der Schenkenstraße zwischen Trutzenweiler Straße und Ringgenburg-
straße 
- Stellen des erforderlichen Enteignungsantrags beim RP Tübingen 
- Beantragung der vorzeitigen Besitzeinweisung beim RP Tübingen 
Vorlage: DS 2016/009 

  

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen 

Ja 32  Nein 0  Enthaltung 0   

 

Beschluss: 

 
1. Für den Ausbau bzw. Neubau eines Gehweges entlang der Schenkenstraße in 

Schmalegg wird auf der Grundlage des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes 

"Schenkenstraße / Ringgenburgstraße" vom 23.07.1997 der Enteignungsantrag 

über das Grundstück Flst: Nr. 362/1 -: 149 m² und über eine ca. 374 m² große 

Teilfläche des Grundstücks Flst. Nr. 362 -: 4.258 m², jeweils entlang der Schen-

kenstraße, beim Regierungspräsidium Tübingen gestellt.  

 

2. Für eine schnellstmögliche Realisierung der Maßnahme wird die vorzeitige Be-

sitzeinweisung der unter Ziffer 1 genannten Flächen beim Regierungspräsidium 

Tübingen beantragt.  

 

3. Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt über die Fipo 2.6300.9500.000/0018 

(Gehweg Schenkenstraße). Hier waren im Haushalt 2015 Mittel in Höhe von 

55.000 € eingeplant. Die Mittelübertragung nach 2016 (Haushaltsrest) ist beim 

Verwaltungs- und Wirtschaftsausschuss beantragt. 

 

5. Wirtschaftsbeirat 
- Bestellung eines neuen Mitglieds 
Vorlage: DS 2016/022 

  

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen 

Ja 32  Nein 0  Enthaltung 0   

 

Beschluss: 

1. Der widerruflichen Bestellung von Herrn Jens Liedtke als Mitglied für den Wirt-

schaftsbeirat wird im Wege der offenen Wahl zugestimmt. 

2. Die Bestellung endet mit Ablauf der Amtszeit der Gemeinderäte. 
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6. Bestellung der Mitglieder des Gutachterausschusses 
- Vorberatung im VWA am 25.01. 
Vorlage: DS 2016/004 

  

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen 

Ja 32  Nein 0  Enthaltung 0   

 

Beschluss: 

 

Die in der Anlage 1 genannten Personen werden für die Zeit vom 16.02.2016 bis 

15.02.2020 als ehrenamtliche Gutachter in den Gutachterausschuss der Stadt Ravens-

burg bestellt. 

 

 

7. Projekte im IT-Bereich 
- Grundsatzbeschluss über eine EU-weite Ausschreibung eines Rahmenvertrages 
Leasing IT-Standardkomponenten sowie eines Rahmenvertrag Beschaffung IT-
Standardkomponenten 
- Vorberatung im VWA am 25.01. 
Vorlage: DS 2016/010 

  

Beratungsergebnis: mehrheitlich beschlossen 

Ja 31  Nein 0  Enthaltung 1   

 

Beschluss: 

 

Die Verwaltung wird beauftragt, 

a) eine europaweite Ausschreibung eines neuen Rahmenvertrages Leasing IT-
Standardkomponenten auf die Dauer von zwei Jahren mit zweimaliger Verlänge-
rungsoption um je ein Jahr, 

b) eine europaweite Ausschreibung eines neuen Rahmenvertrages Beschaffung IT-
Standardkomponenten auf die Dauer von zwei Jahren mit zweimaliger Verlänge-
rungsoption um je ein Jahr.  

vorzubereiten.  

 

 

8. Straßenbenennung nach Hans und Maria Riempp 
- Umbenennung der südlichen Weinbergstraße 
- Vorberatung im VWA am 25.01. 
Vorlage: DS 2016/003 

  

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen 

Ja 32  Nein 0  Enthaltung 0   

 

Beschluss: 

 

Die südliche Weinbergstraße zwischen Friedrich-Schiller-Straße und der Verbindungs-
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straße zwischen Seestraße und Ziegelstraße wird in "Riempp-Weg" umbenannt. 

 

 

9. Bebauungsplan "Gartenstraße/Frauentorplatz/Kuppelnaustraße/Möttelinstraße – 
Nördlicher Teil" 
- Satzungsbeschluss 
Vorlage: DS 2016/021 

  

Beratungsergebnis: mehrheitlich beschlossen 

Ja 32  Nein 0  Enthaltung 2   

 

Beschluss: 

1. Die im Rahmen der öffentlichen Auslegung und der Beteiligung der Behörden und 

sonstigen Träger öffentlicher Belange vorgebrachten Stellungnahmen werden 

nach Abwägung der öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und unter-

einander gemäß Anlagen 4 und 5 beschieden.  

2. Der Gemeinderat beschließt gemäß § 10 BauGB i. V. m. § 74 LBO den Be-

bauungsplan "Gartenstraße/Frauentorplatz/Kuppelnaustraße/Möttelinstraße – 

Nördlicher Teil", bestehend aus Lageplan im Maßstab 1:500 sowie den Textlichen 

Festsetzungen und örtlichen Bauvorschriften mit Planzeichenerklärung, jeweils 

vom 09.10.2015 als Satzung.  

Es gilt die Begründung vom 09.10.2015.  

 

 

10. Bebauungsplan "Westfriedhof" 
- Satzungsbeschluss 
Vorlage: DS 2016/020 

  

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen 

Ja 34  Nein 0  Enthaltung 0   

 

Beschluss: 

1. Die im Rahmen der öffentlichen Auslegung und der Beteiligung der Behörden und 

sonstigen Träger öffentlicher Belange vorgebrachten Stellungnahmen werden 

nach Abwägung der öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und unter-

einander gemäß Anlage Nr. 4 sowie Nr. 5 beschieden.  

2. Der Gemeinderat beschließt gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB) den Be-

bauungsplan "Westfriedhof", bestehend aus dem Lageplan im Maßstab 1:2.000 

vom 29.10.2015/ 14.01.2016 sowie den Textlichen Festsetzungen mit Planzei-

chenerklärung vom 29.10.2015/ 14.01.2016 als Satzung.  

Es gilt die Begründung mit Umweltbericht vom 29.10.2015/ 14.01.2016.  
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11. Welfengymnasium 
- 3. Bauabschnitt Sanierung naturwissenschaftliche Fachräume, Chemie 
- Vorberatung im AUT am 27.01. 
Vorlage: DS 2016/008 

  

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen 

Ja 34  Nein 0  Enthaltung 0   

 

Beschluss: 

1. Dem 3. Bauabschnitt der Fachraumsanierungen am Welfengymnasium wird ge-
mäß beiliegendem Beschrieb zugestimmt.  Das Maßnahmenpaket beinhaltet den 
Umbau der Chemieräume für Gesamtkosten von 450.000 €. 

2.  Für die Maßnahme sind im, vom Gemeinderat am 07.12.2015 beschlossenen 

Haushalt 2016, unter der Fipo 2.2990.9410.000/1050 (HH-Plan 2016, Seite 244) 

Projektmittel in Höhe von 450.000 € finanziert. Der Beschluss steht unter dem 

Vorbehalt der beantragten aber noch ausstehenden Genehmigung des Haushalts 

2016 durch das Regierungspräsidium.  

 

 

12. Kuppelnauschule 
- 4. Bauabschnitt Elektrosanierung 
- Vorberatung im AUT am 27.01. 
Vorlage: DS 2016/007 

  

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen 

Ja 34  Nein 0  Enthaltung 0   

 

Beschluss: 

1. Dem 4. Bauabschnitt der Elektrosanierung an der Kuppelnauschule wird gemäß 
beiliegendem Beschrieb zugestimmt. Das Maßnahmenpaket beinhaltet die Fertig-
stellung der elektrotechnischen Gesamtsanierung. 

2.  Für die Maßnahme sind im, vom Gemeinderat am 07.12.2015 beschlossenen 

Haushalt 2016, unter der Fipo 2.2990.9410.000-1010 (HH-Plan 2016, Seite 243) 

Projektmittel in Höhe von 270.000 € finanziert. Der Beschluss steht unter dem 

Vorbehalt der beantragten aber noch ausstehenden Genehmigung des Haushalts 

2016 durch das Regierungspräsidium.  
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13. Beteiligungsbericht 2014 
Vorlage: DS 2016/028 

  

Beratungsergebnis: zur Kenntnis genommen 

 

 

Ergebnis: 

 

Der Gemeinderat nimmt den Beteiligungsbericht 2014 zur Kenntnis. 

 

 

14. Bekanntgaben, Verschiedenes 
- ggf. Tischvorlage 

  

Beratungsergebnis: keine Punkte zur Beratung 

 

 

  

 

 

 

 

Verteiler: 

1. Stadträte 

2. alle städt. Ämter 

3. Presse 

 

Geschäftsstelle Gemeinderat 

01.02.2016 

 

gez. Ulrike Engele 
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